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Kleine Anfrage 568 
des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion) 

an die Landesregierung 

Wirksamkeit des Landesvergabegesetzes 

Aus der beabsichtigten Anpassung des bundesrechtlichen Mindestlohns 2026 und 2027 
ergibt sich ein Anpassungsdruck für die zuletzt 2021 geänderte Regelung in § 6 Abs. 2 Bbg-
VergG. Solche Regelungen mit Lenkungsabsicht machen im Hinblick auf den damit verbun-
denen Bürokratieaufwand allerdings nur Sinn, wenn sie tatsächliche Effekte auf die Durch-
setzung und Einhaltung der mit der Normierung gewünschten Standards haben und Ver-
stöße gegen die Vorgaben konsequent geahndet werden.  
 
Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Fälle sind seit der letzten Änderung des BbgVergG der Landesregierung be-
kannt (gegliedert nach Jahren seit 2021 und bis Juni 2025), in denen gegen Vorschrif-
ten des BbgVergG verstoßen wurde? 
Es wird um tabellarische Auflistung mit Zuordnung zum jeweiligen Verstoß gebeten. 
In wie vielen Fällen davon gab es nach einer Beanstandung oder Hinweisung eine 
Korrektur der Verstöße, insbesondere eine nachträgliche Anpassung an den Vergabe-
mindestlohn nach § 6 Abs. 2 BbgVergG?  

2. In wie vielen Fällen nach Ziffer 1 wurden danach - wenn ja, welche - Sanktionen in den 
jeweiligen Zeiträumen verhängt? 

3. In wie vielen Fällen nach Ziffer 1 gab es Kontrollmitteilungen, Strafanzeigen oder Er-
mittlungsverfahren durch Landesbehörden (gegliedert nach Landesbehörden und den 
Zeiträumen der Jahre 2021 bis Juni 2025)? 

4. Beabsichtigt die Landesregierung zukünftig für Verstöße gegen die Vorgaben des Bbg-
VergG, insbesondere in Fällen festgestellter Unterschreitung des Landesvergabemin-
destlohns, a) eine zum Verstoß bzw. zur Unterschreitung äquivalente Gewinnabschöp-
fung oder b) Berichtigungs- oder Nachzahlungspflicht oder c) Bußgeldvorschriften in 
Abhängigkeit von den durch die Unterschreitung gezogenen wirtschaftlichen Vorteilen 
zu implementieren? Wenn nein, warum nicht? 
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